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Fall 9: Pr�fungsbericht

Sachverhalt:

Die b�rsennotierte M-AG hat im abgelaufenen Gesch�ftsjahr die bereits in den ver-
gangenen Jahren begonnene strategische Neuausrichtung von einem Industrie-
Mischkonzern hin zu einem IT-Konzern fortgesetzt. Im Rahmen dieser Neuausrich-
tung wurden mehrere Tochtergesellschaften, die seit Jahrzehnten im Konzernab-
schluss enthalten waren, verkauft; gleichzeitig wurden einige Akquisitionen betrie-
ben, davon mehrere Einzelunternehmen.

Als Folge des erheblichen Abgangs und Zugangs von konsolidierten Tochterunter-
nehmen hat sich die Bilanzposition des Gesch�fts- oder Firmenwerts aus der Kapi-
talkonsolidierung im Vergleich zur Bilanzsumme, aber auch im Vergleich zum Ei-
genkapital erheblich erh�ht. Dem Konzernabschluss nach HGB sind jedoch nur In-
formationen im Rahmen eines Anlagespiegels sowie allgemeine Erl�uterungen zu
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entnehmbar, z.B.: „Gesch�fts- oder Fir-
menwerte aus der Kapitalkonsolidierung werden aktiviert und �ber einen Zeitraum
von 5 bis 20 Jahren planm�ßig abgeschrieben.“

Aufgabenstellung:

– Welche Pr�fungsberichtspflichten sind bei der M-AG zu beachten?
– Ergeben sich bei der M-AG Konsequenzen f�r die Vorwegberichterstattung im

Pr�fungsbericht?
– Ergeben sich bei der M-AG Konsequenzen f�r die Hauptteile des Pr�fungsbe-

richts?
– Ergeben sich bei der M-AG Konsequenzen f�r die besonderen Teile des Pr�fungs-

berichts?

I. L�sung nach Grunds�tzen ordnungsm�ßiger
Abschlusspr�fung

1. Pr�fungsberichtspflichten

a) �berblick �ber die Pr�fungsberichtspflichten

Der Abschlusspr�fer hat gem�ß § 321 HGB sowie gem�ß IDW PS 450 „Grunds�t-
ze ordnungsm�ßiger Berichterstattung bei Abschlusspr�fungen“ �ber die von ihm
durchgef�hrte Pr�fung des Unternehmens bzw. des Konzerns schriftlich Bericht
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zu erstatten.438 Dieser Pr�fungsbericht dient einerseits dem Gepr�ften als Nach-
weis der ordnungsm�ßigen Durchf�hrung der gesetzlichen Abschlusspr�fung so-
wie der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung;439 zudem
kommt ihm die Aufgabe zu, dem Kontrollgremium der gepr�ften Gesellschaft als
„zentrale[s] Instrument“440 im Rahmen der Durchf�hrung seiner �berwachungs-
aufgabe zu fungieren (IDW PS 450.1). Zus�tzlich dient der Pr�fungsbericht dem
Abschlusspr�fer als Rechtsdokument zum exkulpierenden Nachweis der von ihm
durchgef�hrten Pr�fungen sowie der von ihm erlangten Pr�fungsergebnisse.441

Der Pr�fungsbericht ist gem�ß § 321 Abs. 5 HGB den gesetzlichen Vertretern des
gepr�ften Unternehmens vorzulegen. Bei Auftragserteilung durch den Aufsichts-
rat ist er diesem vorzulegen; dem Vorstand ist dann vor Zuleitung an den Aufsichts-
rat „Gelegenheit zur Stellungnahme“ zu geben. Der Pr�fungsbericht ist mithin ein
Informationsinstrument interner Art:442 Im Gegensatz zum Best�tigungsvermerk,
der auch ein Informationsinstrument bez�glich des Ergebnisses der Pr�fung des
Unternehmens darstellt, verbleibt er entsprechend seiner Informations- und Unter-
st�tzungsfunktion443 innerhalb der f�r die Leitung und Kontrolle eines Unterneh-
mens relevanten Organe und wird nicht offengelegt.444 Nur in besonderen F�llen,
wie bspw. der Er�ffnung eines Insolvenzverfahrens �ber das Verm�gen der Gesell-
schaft, kann Gesellschaftern und Gl�ubigern das Recht der Einsichtnahme in den
Pr�fungsbericht zustehen (§ 321a HGB).

Dieser Status als internes Informationsinstrument erm�glicht, dass – im Gegensatz
zum Best�tigungsvermerk – weitgehend „offen und r�ckhaltlos“445 Bericht erstat-
tet werden kann; er begr�ndet sich im entsprechend ausgestalteten System der Un-
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438 Der IDW PS 450 wird zurzeit �berarbeitet. Vgl. IDW, Entwurf einer Neufassung des IDW-
Pr�fungsstandards „Grunds�tze ordnungsm�ßiger Erstellung von Pr�fungsberichten (IDW
EPS 450 n.F.)“, IDW Life 2017, S. 201.

439 Vgl. Wiedmann, Bilanzrecht (2014), § 321 HGB, Rn. 2.
440 Hommelhoff, Die neue Position des Abschlusspr�fers im Kraftfeld der aktienrechtlichen Or-

ganisationsverfassung (Teil I), BB 1998, S. 2567 (S. 2572).
441 Vgl. Pfitzer/Orth, in: Baetge/Kirsch/Thiele (Hrsg.), Bilanzrecht (2014), § 321 HGB, Rn. 9;

vgl. zu den Nachweisfunktionen ferner Plendl, in: Ballwieser u. a. (Hrsg.), Handw�rterbuch
der Rechnungslegung und Pr�fung (2002), Sp. 1777 (Sp. 1780).

442 Vgl. Hense, Der Pr�fungsbericht hat zu viele Empf�nger – auch ein Beitrag zur besseren Zu-
sammenarbeit von Aufsichtsrat und Abschlusspr�fer, in: F�rschle u. a. (Hrsg.), FS Budde
(1995), S. 289 (S. 290–298).

443 Vgl. Plendl, in: Ballwieser u. a. (Hrsg.), Handw�rterbuch der Rechnungslegung und Pr�fung
(2002), Sp. 1777 (Sp. 1779f.).

444 Zimmer folgert schon daraus, dass „der Pr�fungsbericht wesentlich mehr Informationen [ent-
h�lt] als der Best�tigungsvermerk, der sich an alle am Unternehmen Interessierten richtet und
deshalb ver�ffentlicht werden muss“, Zimmer, in: Ulmer (Hrsg.), HGB-Bilanzrecht (2002),
§ 321 HGB, Rn. 1.

445 Adler/D�ring/Schmaltz, Rechnungslegung und Pr�fung der Unternehmen (2000), § 321
HGB, Rn. 22.
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ternehmenskontrolle in Deutschland.446 Zwischenzeitlich hat die Europ�ische
Union den Wert einer internen Kommunikation zwischen dem Abschlusspr�fer
und dem Aufsichtsorgan des Unternehmens erkannt und schreibt f�r Unternehmen
von �ffentlichem Interesse einen zus�tzlichen Bericht an den Pr�fungsausschuss
vor (Art. 11).447 Materiell geht diese Vorschrift nur punktuell �ber die deutschen
Vorschriften zum Pr�fungsbericht hinaus. Durch Aufnahme neu geforderter Be-
standteile (bspw. der Darlegung von Wesentlichkeitsgrenzen) in den Pr�fungsbe-
richt kann dieser Vorschrift ohne die Notwendigkeit der Erstellung eines zus�tz-
lichen Berichts entsprochen werden.448

b) Anwendung auf den Fall: Berichtspflichten bei der Pr�fung
der M-AG

Bei der Pr�fung der M-AG handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtpr�fung, die
der Aufsichtsrat der M-AG in Auftrag gegeben hat. Somit hat der Abschlusspr�fer
der M-AG gem�ß § 321 HGB einen Pr�fungsbericht zu erstellen, der dem Auf-
sichtsrat der M-AG vorzulegen ist, nachdem dem Vorstand der M-AG die Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben wurde. Als berufsst�ndische Norm hat der Ab-
schlusspr�fer der M-AG die Konkretisierungen des IDW PS 450 „Grunds�tze ord-
nungsm�ßiger Berichterstattung bei Abschlusspr�fungen“ zu beachten.

2. Vorwegberichterstattung

a) Stellungnahme des Abschlusspr�fers zur Beurteilung der Lage des
gepr�ften Unternehmens durch dessen gesetzliche Vertreter

Der Abschlusspr�fer hat zun�chst in einem Vorwegbericht eine eigene Stellungnah-
me bzw. „einen eigenen Kommentar gegen�ber dem Aufsichtsrat“449 abzugeben
„zu der Beurteilung der Lage des Unternehmens oder Konzerns durch die gesetzli-
chen Vertreter“ (§ 321 Abs. 1 Satz 2 HGB); dies geschieht durch Hervorhebungen,

446 Vgl. Pfitzer/Orth, in: Baetge/Kirsch/Thiele (Hrsg.), Bilanzrecht (2014), § 321 HGB, Rn. 6 f.
Vgl. grundlegend: W�stemann, Disclosure Regimes and Corporate Governance, Journal of In-
stitutional and Theoretical Economics 2003, S. 717 (S. 721 f.); Leuz/W�stemann, The Role of
Accounting in the German Financial System, in: Krahnen/Schmidt (Hrsg.), The German Fi-
nancial System (2004), S. 450 (S. 464 f.).

447 Vgl. Verordnung 537/2014 des Europ�ischen Parlaments und des Rates v. 16.4.2014 �ber spe-
zifische Anforderungen an die Abschlusspr�fung bei Unternehmen von �ffentlichem Interes-
se und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission, ABlEU v. 27.5.2014,
L 158, S. 196–226.

448 Zu den neuen und erweiterten Berichtspflichten vgl. Ratzinger-Sakel, Welche Ver�nderungen
erf�hrt die Berichterstattung des Abschlusspr�fers?, WPg 2016, S. 1217 (S. 1220).

449 Hommelhoff, Die neue Position des Abschlusspr�fers im Kraftfeld der aktienrechtlichen Or-
ganisationsverfassung (Teil I), BB 1998, S. 2567 (S. 2570).
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Erl�uterungen und Beurteilungen der Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage
des gepr�ften Unternehmens sowie durch eine „sorgf�ltige eigene betriebswirt-
schaftliche Analyse der Lage (bzw. der einzelnen Teilaspekte hierzu)“. Ziel ist es,
den Adressaten des Pr�fungsberichts, dabei insbesondere denen, die nicht an der Er-
stellung des Lageberichts beteiligt sind, eine „Grundlage einer eigenen Beurtei-
lung“450 der Lage des gepr�ften Unternehmens zu geben (IDW PS 450.29).451 Diese
Anforderung des § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB beinhaltet die Berichterstattung �ber die
Pr�fung des Lageberichts des gepr�ften Unternehmens unter der Einschr�nkung,
dass „die gepr�ften Unterlagen und der Lagebericht oder der Konzernlagebericht
eine solche Beurteilung erlauben“452. Diese Pr�fungsberichtspflicht stellt jedoch
keine Anforderungen an den Abschlusspr�fer, selbst eine eigene Beschreibung der
Lage des gepr�ften Unternehmens abzugeben;453 so wird z.B. darauf hingewiesen,
dass der Abschlusspr�fer eine Stellungnahme nicht abgeben kann und auch nicht
muss, wenn das gepr�fte Unternehmen (pflichtwidrig) keinen (Konzern-)Lagebe-
richt aufstellt (IDW PS 450.33).454 Zudem wird angemerkt, dass der Abschlusspr�-
fer im (intern verbleibenden) Pr�fungsbericht nicht die Verpflichtung der gepr�ften
Gesellschaft ersetzen kann, die im (zu ver�ffentlichenden) Lagebericht geforderten
Informationen zu geben; vielmehr sei es Sinn und Zweck, „die durchweg subjekti-
ven Darlegungen des Vorstands zur Unternehmenslage aus dem Blickwinkel eines
sachkundigen Dritten distanziert zu verobjektivieren“455.

b) Anwendung auf den Fall: Vorwegberichterstattung bei der M-AG

Im Rahmen der (Konzern-)Lageberichterstattung kommt die Beurteilung der Lage
durch den Vorstand der M-AG zum Ausdruck. Im Rahmen dieser Beurteilung d�rf-
te bei der M-AG insbesondere auf Auswirkungen der K�ufe und Verk�ufe von
Tochterunternehmen auf die Verm�gens-, Finanz- und Ertragslage einzugehen
sein. Zu dieser Beurteilung der Lage hat der Abschlusspr�fer der M-AG eine Stel-
lungnahme abzugeben. In dieser k�nnte der Abschlusspr�fer die Bedeutung der
Unternehmensk�ufe und -verk�ufe hervorheben und die vom Vorstand der M-AG
beschriebenen Auswirkungen n�her beschreiben und beurteilen.

166

450 Schmidt/Poullie, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2016), § 321 HGB,
Rn. 18 (beide Zitate).

451 Vgl. Pfitzer/Orth, in: Baetge/Kirsch/Thiele (Hrsg.), Bilanzrecht (2014), § 321 HGB, Rn. 41.
452 Vgl. dazu Moxter, Die Vorschriften zur Rechnungslegung und Abschlusspr�fung im Referen-

tenentwurf eines Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, BB
1997, S. 722 (S. 727).

453 Vgl. Zimmer, in: Ulmer (Hrsg.), HGB-Bilanzrecht (2002), § 321 HGB, Rn. 18; Pfitzer/Orth,
in: Baetge/Kirsch/Thiele (Hrsg.), Bilanzrecht (2014), § 321 HGB, Rn. 42; Wiedmann, Bilanz-
recht (2014), § 321 HGB, Rn. 15.

454 Vgl. Schmidt/Poullie, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar (2016), § 321
HGB, Rn. 19.

455 Hommelhoff, Die neue Position des Abschlusspr�fers im Kraftfeld der aktienrechtlichen Or-
ganisationsverfassung (Teil I), BB 1998, S. 2567 (S. 2571).




